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§ 23. (1) Der Wirkungsbereich der Rechtsanwaltskammer erstreckt sich auf das Bundesland, für das 
sie errichtet wurde, sowie auf alle Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, die in die Listen dieser 
Rechtsanwaltskammer eingetragen sind. Die Rechtsanwaltskammer besorgt ihre Geschäfte teils 
unmittelbar in Plenarversammlungen teils mittelbar durch ihren Ausschuss. 

(2) Die Rechtsanwaltskammer hat innerhalb ihres Wirkungsbereiches die beruflichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen der der Rechtsanwaltskammer angehörenden Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter wahrzunehmen, zu fördern und zu vertreten. Dabei obliegt der 
Rechtsanwaltskammer insbesondere auch die Wahrung der Ehre, des Ansehens und der Unabhängigkeit 
des Rechtsanwaltsstandes sowie die Wahrung der Rechte und die Überwachung der Pflichten ihrer 
Mitglieder, dies einschließlich jener Bestimmungen, die der Verhinderung oder Bekämpfung der 
Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder der Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) dienen. Im Rahmen der 
Aufsicht hat die Rechtsanwaltskammer die auf Unionsebene, innerstaatlicher Ebene und auf Ebene der 
Rechtsanwälte ermittelten Risiken von Geldwäscherei (§ 165 StGB) und Terrorismusfinanzierung 
(§ 278d StGB) besonders zu berücksichtigen. Stößt die Rechtsanwaltskammer bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben auf Tatsachen, die mit Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder Terrorismusfinanzierung 
(§ 278d StGB) zusammenhängen, so gilt insoweit § 8c Abs. 1 sinngemäß. 

(3) Die Rechtsanwaltskammer kann ihren Mitgliedern Informationen auch im Wege elektronischer 
Post übermitteln. Massensendungen an ihre Kammermitglieder, die der Erfüllung der der 
Rechtsanwaltskammer übertragenen Aufgaben dienen, bedürfen keiner Einwilligung der Empfänger nach 
§ 107 TKG. 

(4) Die Rechtsanwaltskammer hat eine Treuhandeinrichtung, die dem Schutz der Abwicklung von 
Treuhandschaften nach § 10a Abs. 2 dient, zu errichten und zu führen sowie die Einhaltung der Pflichten 
der Rechtsanwälte nach § 10a und nach den Richtlinien gemäß § 27 Abs. 1 lit. g zu überprüfen. Ferner hat 
die Rechtsanwaltskammer eine Versicherung zur Sicherung der Rechte der Treugeber am Treuhanderlag 
abzuschließen, deren Treuhandschaften über die von der Rechtsanwaltskammer zu führende 
Treuhandeinrichtung abgewickelt werden. Jeder Treugeber ist berechtigt, von der Rechtsanwaltskammer 
darüber Auskunft zu verlangen, ob und auf welche Weise die ihn betreffende Treuhandschaft bei der 
Treuhandeinrichtung gesichert ist und in welcher Weise dafür Versicherungsschutz besteht. 

(5) Die Rechtsanwaltskammer hat die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben im eigenen 
Wirkungsbereich zu besorgen. Der Bundesminister für Justiz ist berechtigt, sich über die Rechtmäßigkeit 
der Verwaltungsführung zu unterrichten; auf sein Ersuchen hat die Rechtsanwaltskammer die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Im Rahmen der Aufsicht hat der Bundesminister für Justiz ferner 
das Recht auf 
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 1. die Versagung oder die Erteilung der Genehmigung der ihm innerhalb eines Monats nach der 
Beschlussfassung vorzulegenden Geschäftsordnungen der Rechtsanwaltskammern und der 
Ausschüsse sowie der Satzungen der Versorgungseinrichtungen nach § 27 Abs. 6, 

 2. die Erlassung von Satzungen der Versorgungseinrichtungen nach § 49 Abs. 3 und 

 3. die Einforderung der Vorlage der von der Rechtsanwaltskammer zu führenden Register über die 
Bestellungen im Sinn des § 45 nach § 56 Abs. 2. 

(6) Sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind die aufgrund dieses Gesetzes ergehenden 
Bescheide mittels Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Landes anfechtbar. 


